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§ 30b ÖGDG – Unabhängigkeit und Pflichten der Mitglieder, Stellvertreter und
externer Sachverständiger

(1) Die Mitglieder und Stellvertreter der Ethikkommission sowie die sachverständigen Personen, die vom
Vorsitzenden oder Geschäftsführer der Ethikkommission zur Beratung herangezogen worden sind (externe
Sachverständige), sind bei der Ausübung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.
§ 20 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung.

(2) Die Mitglieder und Stellvertreter der Ethikkommission sowie die externen Sachverständigen haben über
alle Kenntnisse, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in der Ethikkommission erlangt haben,
Stillschweigen, auch über die Beendigung ihrer Tätigkeit hinaus, zu bewahren, soweit dies zum Schutz der
betroffenen Patienten und Probanden und zur Sicherung der patent- und urheberrechtlichen Interessen der
beteiligten Sponsoren sowie der beteiligten Prüfer erforderlich ist. Die Regelungen der §§ 31 bis 34 finden
entsprechende Anwendung.
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